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Bekanntmachungen des Landratsamtes 

44-641-M 17 

Wasserrecht; 
Einleiten von Niederschlagswasser aus bestehenden Einleitungen des Ortsteils Leiten-
bach und dem neuen Baugebiet Leitenbach Ost durch das Stadt Unternehmen Mainburg 
in den Leitenbach 

Bekanntmachung 

Das Stadt Unternehmen Mainburg beantragt als Betreiberin der kommunalen Abwasseranlagen 
mit Antragsunterlagen vom November 2021, ergänzt durch die mit Schreiben vom 07.12.2021 
vorgelegten Unterlagen und das Schreiben vom 12.01.2022, die Erteilung einer gehobenen was-
serrechtlichen Erlaubnis gem. §§ 10, 15 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) für die Benutzung des 
Leitenbachs durch das Einleiten von Niederschlagswasser über bestehende Einleitungen des 
Ortsteils Leitenbach und der Einleitung aus dem neuen Baugebiet Leitenbach Ost. 

Die fachliche Beurteilung im Verfahren zur Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis erfolgt 
anhand der von der SiwaPlan Ingenieurgesellschaft mbH, Messerschmittstraße 4, 80992 Mün-
chen, erstellten Antragsunterlagen vom November 2021, ergänzt durch die mit Schreiben vom 
07.12.2021 vorgelegten Unterlagen. 

In den Antragsunterlagen wird auf die aktuellen örtlichen Verhältnisse und die Situation vor Ort 
Bezug genommen. 

Zweck und Umfang des Vorhabens 

Das im Ortsteil Leitenbach anfallende Niederschlagswasser wird in Regenwasserkanälen gesam-
melt und in den Leitenbach eingeleitet. Es existiert ein Regenrückhaltebecken (am Auslass Nr. 
4) und eine Renaturierung am Leitenbach. Beim neu geplanten Baugebiet Leitenbach Ost soll
am Auslauf des Regenwasserkanals über ein Regenrückhaltebecken gedrosselt in den Leiten-
bach eingeleitet werden. 
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Die Niederschlagswassereinleitung soll über die folgenden Benutzungsanlagen 

Bezeichnung der Benutzungsanlagen Lage 

Regenrückhaltebecken Leitenbach Fl.-Nr. 960/1, Gemarkung Lindkirchen 

Regenrückhaltebecken und Retentionsfläche 
im Baugebiet 

Fl.-Nr. 942, Gemarkung Lindkirchen 

Retentionsfläche Fl.-Nr. 1176, Gemarkung Lindkirchen 

Retentionsfläche Fl.-Nr. 1177, Gemarkung Lindkirchen 

Damm der Retentionsfläche Fl.-Nr. 1212, Gemarkung Lindkirchen 

an folgenden Stellen erfolgen: 

Einleitungsstelle Einleitung in 

AL 1  
(Flurnummer 1229, Gemarkung Lindkirchen, UTM-Ko-
ordinaten: 706561.10; 5394057.51) 

Leitenbach (Vorfluter) 

AL 2  
(Flurnummer 914/2, Gemarkung Lindkirchen, 
UTM-Koordinaten: 706535.67; 5394071.37) 

Leitenbach (Vorfluter) 

AL 3 
(Flurnummer 922, Gemarkung Lindkirchen,  
UTM-Koordinaten: 706393.45; 5394161.74) 

Leitenbach (Vorfluter) 

AL 4 (Auslass RRB Leitenbach) 
(Flurnummer 960/1, Gemarkung Lindkirchen, 
UTM-Koordinaten: 705928.52; 5394248.39) 

Leitenbach (Vorfluter) 

AL 5 
(Flurnummer 915, Gemarkung Lindkirchen,  
UTM-Koordinaten: 706410.77; 5394155.99) 

Leitenbach (Vorfluter) 

Baugebiet (inkl. RRB) 
(Flurnummer 942/ 0 - 5, Gemarkung Lindkirchen, 
UTM-Koordinaten: 706633.51; 5393997.186) 

Leitenbach (Vorfluter) 

Rechtliche Würdigung 

Das Einleiten von Niederschlagswasser in den o. g. Vorfluter stellt eine Gewässerbenutzung gem. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG dar. Gewässerbenutzungen bedürfen einer behördlichen Erlaubnis oder
Bewilligung, § 8 Abs. 1 WHG. 

Im vorliegenden Fall wurde im öffentlichen Interesse die Erteilung einer gehobenen wasserrecht-
lichen Erlaubnis gem. §§ 10 Abs. 1 i. V. m. 15 WHG beantragt. 

Über die Erteilung der beantragten Erlaubnis wird in einem wasserrechtlichen Verfahren entschie-
den, für dessen Durchführung das Landratsamt Kelheim sachlich und örtlich zuständig ist, Art. 63 
Abs. 1 Sätze 1 und 2 Bayerisches Wassergesetz (BayWG) i. V. m. Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG).  
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Der Anwendungsbereich des Gesetzes zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) ist für das Vorhaben nicht eröffnet.  

Verfahren 

Gemäß §§ 15 Abs. 2, 11 Abs. 2 WHG, Art. 69 BayWG i. V. m. Art. 73 Abs. 3, 4 und 5 BayVwVfG 
wird das Vorhaben hiermit bekannt gemacht mit den Hinweisen, dass 

1. Pläne und Beilagen, aus denen sich Art und Umfang des Vorhabens ergeben, in der Zeit von
Montag, den 21.02.2022 bis Montag, den 21.03.2022 (Auslegungsfrist) beim

a) Stadt Unternehmen Mainburg, Marktplatz 1 - 4, 84048 Mainburg (Zimmer Nr. 1.22)
b) Landratsamt Kelheim, Donaupark 13, 93309 Kelheim (4. OG, Zimmer Nr. O4.04)

während der üblichen Dienststunden öffentlich zur Einsicht ausliegen. 

Die Bekanntmachung und zumindest ein Teil der Antrags- und Planunterlagen zum Vorhaben 
werden gem. Art. 27 a BayVwVfG zusätzlich auf der Internetseite www.landkreis-kelheim.de unter 
der Kategorie „Amt & Service“ und der Rubrik „Amtliche Bekanntmachungen“ (https://www.land-
kreis-kelheim.de/amt-service/amtliche-bekanntmachungen/) bereitgestellt. Die zum Vorhaben 
gehörigen Antrags- und Planunterlagen können innerhalb der o. g. Auslegungsfrist beim Stadt 
Unternehmen Mainburg und beim Landratsamt Kelheim vollständig eingesehen werden. Für die 
Einsichtnahme in die Unterlagen ist aus Infektionsschutzgründen eine vorherige Terminvereinba-
rung erforderlich (beim Stadt Unternehmen Mainburg unter Tel.-Nr. 08751-704-69, bzw. 08751-
704-43 bzw. beim Landratsamt Kelheim unter Tel.-Nr. 09441-207-4415, bzw. 09441-207-4400). 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nur der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Pa-
pierunterlagen maßgeblich ist. 

2. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis spätestens zwei Wo-
chen nach Ende der Auslegungsfrist, das ist bis einschließlich 04.04.2022 (Einwendungsfrist), 
beim Stadt Unternehmen Mainburg (Marktplatz 1 - 4, 84048 Mainburg) oder beim Landratsamt 
Kelheim (Donaupark 12, 93309 Kelheim), schriftlich oder während der üblichen Dienststunden 
zur Niederschrift, Einwendungen gegen das Vorhaben erheben. Vereinigungen, die aufgrund ei-
ner Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) gegen die Entscheidung gem. Art. 74 BayVwVfG einzulegen, kön-
nen bis zum Ablauf der Einwendungsfrist beim Stadt Unternehmen Mainburg oder beim Landrat-
samt Kelheim Stellungnahmen zum geplanten Vorhaben abgeben. 

3. Die schriftliche Einwendung muss den leserlichen Namen und die volle Anschrift enthalten
sowie den geltend gemachten Belang und das Maß der Beeinträchtigung erkennen lassen. Eine 
Begründung der befürchteten Beeinträchtigung ist nicht erforderlich. Sammeleinwendungen mit 
unleserlichen Unterschriften oder Adressenangaben können nicht berücksichtigt werden. Bei 
Sammeleinwendungen gilt für das Verfahren derjenige Unterzeichner als Vertreter der übrigen 
Unterzeichner, der darin mit seinem Namen, seinem Beruf und seiner Anschrift als Vertreter be-
zeichnet ist, soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt worden ist. Die Erhebung von 
Einwendungen oder die Abgabe einer Stellungnahme in elektronischer Form (z. B. mit einfacher 
E-Mail) genügt grundsätzlich nicht der erforderlichen Schriftform. Bei einer Übermittlung in elekt-
ronischer Form ist als Schriftformersatz die Übermittlung per E-Mail in Verbindung mit einer qua-
lifizierten elektronischen Signatur nach dem Vertrauensdienstegesetz (VDG) anerkannt. Das 
Landratsamt Kelheim hat für diesen Schriftformersatz den Zugang eröffnet (poststelle@landkreis-
kelheim.de oder an poststelle@landkreis-kelheim.de-mail.de). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mit Ablauf der Einwendungsfrist alle Einwendun-
gen und Stellungnahmen ausgeschlossen sind, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln 
beruhen. 

https://www.landkreis-kelheim.de/amt-service/amtliche-bekanntmachungen/
https://www.landkreis-kelheim.de/amt-service/amtliche-bekanntmachungen/
mailto:poststelle@landkreis-kelheim.de
mailto:poststelle@landkreis-kelheim.de
mailto:poststelle@landkreis-kelheim.de-mail.de
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4. Rechtzeitig erhobene Einwendungen und rechtzeitig abgegebene Stellungnahmen anerkann-
ter Vereinigungen werden in einem Termin erörtert, den das Landratsamt Kelheim noch ortsüblich 
bekannt machen wird. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.  
Diejenigen die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, werden von 
dem Erörterungstermin gesondert benachrichtigt. Falls mehr als 50 solcher Benachrichtigungen 
vorzunehmen sind, kann die gesonderte Benachrichtigung über den Erörterungstermin durch öf-
fentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben ei-
nes Beteiligten auch ohne dessen Anwesenheit im Erörterungstermin verhandelt werden kann. 
Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens 
durch das Landratsamt Kelheim entschieden. Die Zustellung der Entscheidung kann ebenfalls 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen 
sind.  

Sofern zur Erörterung erhobener Einwendungen, bzw. eingegangener Stellungnahmen, bei an-
haltender Pandemielage im Rahmen eines effektiven Infektionsschutzes kein physischer Erörte-
rungstermin durchgeführt werden kann, beabsichtigt das Landratsamt Kelheim stattdessen die 
Durchführung einer Online-Konsultation gem. § 5 Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG). 

Sollten innerhalb der festgesetzten Frist keine Einwendungen erhoben werden, beabsichtigt das 
Landratsamt Kelheim in Abstimmung mit den am Verfahren beteiligten Behörden ohne mündliche 
Verhandlung (Erörterungstermin), bzw. ohne Durchführung einer Online-Konsultation über das 
Vorhaben zu entscheiden. 

Kelheim, 01.02.2022 
gez. Ferch 
Abteilungsleiter 

Allgemeinverfügung des Landratsamtes Kelheim vom 07.02.2022 
Nr. 33 – 5300 – AllgV/091 

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes 
Allgemeinverfügung über die Testpflicht aufgrund eines Ausbruchsgeschehens in der Ein-
richtung: Magdalenum Siegenburg, Mühlstr. 33, 93354 Siegenburg, zur Bekämpfung der 
übertragbaren Corona-Viruserkrankung COVID-19 

Das Landratsamt Kelheim erlässt auf Grundlage des § 25 Abs. 1, 2, 3 in Verbindung mit § 16 
Abs. 1 S. 2, Abs. 2, 3, 5 und 8 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), § 65 S. 1 der Zuständigkeits-
verordnung (ZustV) und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) in 
der jeweils geltenden Fassung folgende 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g: 

1. Für alle Bewohner sowie für alle Beschäftigten der Einrichtung: Magdalenum Siegenburg,
Mühlstr. 33, 93354 Siegenburg, wird eine molekularbiologische Testung auf das Vorliegen
einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 angeordnet. Diese Personen werden
zu einer Reihentestung des Gesundheitsamtes Kelheim am 10.02.2022 in der Einrich-
tung: Magdalenum Siegenburg, Mühlstr. 33, 93354 Siegenburg, vorgeladen. Die Reihen-
testung wird durch einen Beauftragten des Gesundheitsamtes Kelheim in Abstimmung mit
der Einrichtungsleitung und der Regierung von Niederbayern durchgeführt.
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2. Ausgenommen von der Pflicht in Ziffer 1 sind Personen, die innerhalb der zurückliegenden
zehn Tage bereits positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurden und sich
aufgrund dessen in häuslicher Quarantäne befinden.

3. Wenn die von Maßnahmen nach dieser Allgemeinverfügung betroffenen Personen ge-
schäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, ist die Erfüllung der in Ziffer
1 genannten Verpflichtung von demjenigen sicherzustellen, dem die Sorge für die Person
zusteht.

4. Diese Allgemeinverfügung tritt mit Wirkung vom 10.02.2022, 00:00 Uhr, in Kraft und mit
Ablauf des 13.02.2022, 24:00 Uhr, außer Kraft.

5. Diese Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei.

Gründe: 

I. 

Nach Erkenntnissen des Gesundheitsamtes Kelheim wurden mehrere Bewohner und Mitarbeiter 
der Einrichtung: Magdalenum Siegenburg, Mühlstr. 33, 93354 Siegenburg, positiv auf das 
Coronavirus SARS-CoV-2 getestet, weshalb eine Verlaufstestung nach der Reihentestung vom 
03.02.2022 notwendig ist. Die entsprechenden Befunde liegen dem Gesundheitsamt Kelheim vor. 
Die Infizierten sowie deren enge Kontaktpersonen gemäß Definition des Robert-Koch-Instituts 
befinden sich bereits in häuslicher Isolation. Das Landratsamt Kelheim benötigt die Testergeb-
nisse aller in Ziffer 1 genannten Personen, um Infektionsketten lückenlos nachvollziehen und bei 
Bedarf geeignete weitere Schutzmaßnahmen ergreifen zu können. Dies betrifft insbesondere die 
häusliche Isolation weiterer Infizierter und Kontaktpersonen. 

II. 

Das Landratsamt Kelheim ist für Anordnungen gemäß § 25 Abs. 1, 2, 3 in Verbindung mit § 16 
Abs. 1 S. 2, Abs. 2, 3, 5 und 8 IfSG, § 65 S. 1 ZustV und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG sachlich und 
örtlich zuständig. 

Die Anordnung ergeht in Form einer Allgemeinverfügung, weil die Regelung eine Mehrzahl von 
Einzelfällen im Personenkreis von Beschäftigten und Bewohnern der Einrichtung: Magdalenum 
Siegenburg, Mühlstr. 33, 93354 Siegenburg, betrifft. 

Rechtsgrundlage der in dieser Allgemeinverfügung getroffenen Anordnungen ist § 25 Abs. 1, 2, 
3 in Verbindung mit § 16 Abs. 1 S. 2, Abs. 2, 3, 5 IfSG. 

Ergibt sich oder ist anzunehmen, dass jemand krank, krankheitsverdächtig, ansteckungsverdäch-
tig oder Ausscheider ist, so stellt das zuständige Gesundheitsamt die erforderlichen Ermittlungen 
an, insbesondere über Art, Ursache, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der Krankheit, § 25 Abs. 
1 IfSG. Nach § 25 Abs. 3 S. 1 IfSG können die in § 25 Abs. 1 IfSG genannten Personen durch 
das zuständige Gesundheitsamt vorgeladen und verpflichtet werden, Untersuchungen und Ent-
nahmen von Untersuchungsmaterial an sich vornehmen zu lassen. Soweit hiervon Personen be-
troffen sind, die geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, ist die Erfüllung 
entsprechender Verpflichtungen von demjenigen sicherzustellen, dem die Sorge für die Person 
zusteht, § 25 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 16 Abs. 5 IfSG. 
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Regelungsgehalt der Allgemeinverfügung sind Maßnahmen zur Ermittlung von Infektionen mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2. Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im 
Sinne von § 2 Nr. 1 IfSG, der die übertragbare Corona-Viruserkrankung COVID-19 hervorruft, § 
2 Nr. 3 IfSG.  

Bei mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Personen handelt es sich um Kranke, § 2 Nr. 4 
IfSG, oder Ausscheider, § 2 Nr. 6 IfSG, bei engen Kontaktpersonen um Ansteckungsverdächtige 
im Sinne von § 2 Nr. 7 IfSG. 

Aufgrund der besonderen Gefahr, die von dem Coronavirus SARS-CoV-2 wegen seiner hohen 
Übertragbarkeit und der häufig schweren, teils tödlichen Krankheitsverläufe für die öffentliche 
Gesundheit ausgeht, sind an die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung geringe Anforderungen zu 
stellen. Das vorliegend innerhalb der Einrichtung für Dritte entstehende Übertragungsrisiko auf-
grund der Nähe zu infizierten Personen reicht daher zur Begründung der in dieser Allgemeinver-
fügung getroffenen Anordnungen aus. 

Die Anordnungen nach dieser Allgemeinverfügung ergehen in pflichtgemäßem Ermessen und 
stellen nach Abwägung aller widerstreitenden Interessen geeignete, notwendige und angemes-
sene Ermittlungsmaßnahmen in Bezug auf die örtliche Verbreitung der Corona-Viruserkrankung 
dar.  
Bei Abwägung der subjektiven Interessen der Betroffenen, insbesondere deren körperlicher Un-
versehrtheit und allgemeiner Handlungsfreiheit, mit den Interessen der Infektionsprävention (§ 1 
Abs. 1 IfSG), überwiegt das öffentliche Interesse an den vorliegend getroffenen Anordnungen. 
Nach wie vor breitet sich der Krankheitserreger SARS-CoV-2 weltweit mit hoher Geschwindigkeit 
aus und führt bei einem beachtlichen Teil der Erkrankten zu schweren Krankheitsverläufen, die 
Klinikaufenthalte und zum Teil sogar Intensivbehandlungen erforderlich machen. Vorliegend ist 
im Besonderen zu berücksichtigen, dass die Bewohner der betroffenen Einrichtung aufgrund vor-
gerückten Alters und etwaiger, damit im Zusammenhang stehender Immunschwächen einer Per-
sonengruppe mit gesteigertem Risiko für schwere Krankheitsverläufe angehören. Eine konse-
quente Eindämmung der Corona-Viruserkrankung ist daher gerade in derartigen Einrichtungen 
besonders wichtig. Aber auch im Allgemeininteresse muss eine unkontrollierte Ausbreitung der 
Corona-Viruserkrankung verhindert werden, um die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Gesund-
heitssystems durch eine Häufung stationäre Behandlungsbedarfe nicht zu überfordern. Moleku-
larbiologische Testungen auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 stellen vergleichs-
weise geringe und kurzeitige Eingriffe in die Rechte der Betroffenen dar und sind daher vor die-
sem Hintergrund hinzunehmen. 

Nach Art. 41 Abs. 4 S. 3 BayVwVfG gilt ein schriftlicher Verwaltungsakt bei öffentlicher Bekannt-
gabe zwei Wochen nach ortsüblicher Bekanntmachung als bekannt gegeben. Die mit der vorlie-
genden Allgemeinverfügung getroffenen Anordnungen sind dringlich. Um eine weitere Verbrei-
tung der Corona-Viruserkrankung in der betroffenen Einrichtung und im sonstigen Umfeld von 
Bewohnern, Teilnehmern und Beschäftigten zu verhindern, wurde von der Möglichkeit Gebrauch 
gemacht, gemäß Art. 41 Abs. 4 S. 4 BayVwVfG ein früheres Bekanntgabedatum zu bestimmen 
(Ziffer 4).  

Hinweise: 

Die Maßnahmen sind gemäß §§ 25 Abs. 2 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG kraft Gesetzes sofort voll-
ziehbar. 

Weitergehende Regelungen oder sonstige Vorschriften werden von dieser Allgemeinverfügung 
nicht berührt und sind zu beachten. Hierzu zählen insbesondere infektionsschutzrechtliche Allge-
meinverfügungen und Verordnungen des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und 
Pflege in ihrer jeweils aktuellen Fassung. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erho-
ben werden bei dem  

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg in 93047 Regensburg, 
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für 
den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per ein-
facher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektro-
nisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageer-
hebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

Kelheim, 07.02.2022 
Landratsamt 

Welnhofer 
Abteilungsleiter 

Allgemeinverfügung des Landratsamtes Kelheim vom 07.02.2022 
Nr. 33 – 5300 – AllgV/092 

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes 
Allgemeinverfügung über die Testpflicht aufgrund eines Ausbruchsgeschehens in der Ein-
richtung: Caritas AH Mainburg, Maurer-Jackl-Weg 6, zur Bekämpfung der übertragbaren 
Corona-Viruserkrankung COVID-19 

Das Landratsamt Kelheim erlässt auf Grundlage des § 25 Abs. 1, 2, 3 in Verbindung mit § 16 
Abs. 1 S. 2, Abs. 2, 3, 5 und 8 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), § 65 S. 1 der Zuständigkeits-
verordnung (ZustV) und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) in 
der jeweils geltenden Fassung folgende 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g: 

1. Für alle Bewohner sowie für alle Beschäftigten der Einrichtung: Caritas AH Mainburg,
Maurer-Jackl-Weg 6, 84048 Mainburg, wird eine molekularbiologische Testung auf das
Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 angeordnet.
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Diese Personen werden zu einer Reihentestung des Gesundheitsamtes Kelheim am 
12.02.2022 in der Einrichtung: Caritas AH Mainburg, Maurer-Jackl-Weg 6, 84048 
Mainburg, vorgeladen.  
Die Reihentestung wird durch einen Beauftragten des Gesundheitsamtes Kelheim in Ab-
stimmung mit der Einrichtungsleitung und der Regierung von Niederbayern durchgeführt. 

2. Ausgenommen von der Pflicht in Ziffer 1 sind Personen, die innerhalb der zurückliegenden
zehn Tage bereits positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurden und sich
aufgrund dessen in häuslicher Quarantäne befinden.

3. Wenn die von Maßnahmen nach dieser Allgemeinverfügung betroffenen Personen ge-
schäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, ist die Erfüllung der in Ziffer
1 genannten Verpflichtung von demjenigen sicherzustellen, dem die Sorge für die Person
zusteht.

4. Diese Allgemeinverfügung tritt mit Wirkung vom 12.02.2022, 00:00 Uhr, in Kraft und mit
Ablauf des 15.02.2022, 24:00 Uhr, außer Kraft.

5. Diese Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei.

Gründe: 

I. 

Nach Erkenntnissen des Gesundheitsamtes Kelheim wurden mehrere Bewohner und Mitarbeiter 
der Einrichtung: Caritas AH Mainburg, Maurer-Jackl-Weg 6, 84048 Mainburg, positiv auf das 
Coronavirus SARS-CoV-2 getestet, weshalb eine Verlaufstestung nach der Reihentestung vom 
06.02.2022 notwendig ist. Die entsprechenden Befunde liegen dem Gesundheitsamt Kelheim vor. 
Die Infizierten sowie deren enge Kontaktpersonen gemäß Definition des Robert-Koch-Instituts 
befinden sich bereits in häuslicher Isolation. Das Landratsamt Kelheim benötigt die Testergeb-
nisse aller in Ziffer 1 genannten Personen, um Infektionsketten lückenlos nachvollziehen und bei 
Bedarf geeignete weitere Schutzmaßnahmen ergreifen zu können. Dies betrifft insbesondere die 
häusliche Isolation weiterer Infizierter und Kontaktpersonen. 

II. 

Das Landratsamt Kelheim ist für Anordnungen gemäß § 25 Abs. 1, 2, 3 in Verbindung mit § 16 
Abs. 1 S. 2, Abs. 2, 3, 5 und 8 IfSG, § 65 S. 1 ZustV und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG sachlich und 
örtlich zuständig. 

Die Anordnung ergeht in Form einer Allgemeinverfügung, weil die Regelung eine Mehrzahl von 
Einzelfällen im Personenkreis von Beschäftigten und Bewohnern der Einrichtung: Caritas AH 
Mainburg, Maurer-Jackl-Weg 6, 84048 Mainburg, betrifft. 

Rechtsgrundlage der in dieser Allgemeinverfügung getroffenen Anordnungen ist § 25 Abs. 1, 2, 
3 in Verbindung mit § 16 Abs. 1 S. 2, Abs. 2, 3, 5 IfSG. 

Ergibt sich oder ist anzunehmen, dass jemand krank, krankheitsverdächtig, ansteckungsverdäch-
tig oder Ausscheider ist, so stellt das zuständige Gesundheitsamt die erforderlichen Ermittlungen 
an, insbesondere über Art, Ursache, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der Krankheit, § 25 Abs. 
1 IfSG. Nach § 25 Abs. 3 S. 1 IfSG können die in § 25 Abs. 1 IfSG genannten Personen durch 
das zuständige Gesundheitsamt vorgeladen und verpflichtet werden,  
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Untersuchungen und Entnahmen von Untersuchungsmaterial an sich vornehmen zu lassen. So-
weit hiervon Personen betroffen sind, die geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit be-
schränkt sind, ist die Erfüllung entsprechender Verpflichtungen von demjenigen sicherzustellen, 
dem die Sorge für die Person zusteht, § 25 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 16 Abs. 5 IfSG. 

Regelungsgehalt der Allgemeinverfügung sind Maßnahmen zur Ermittlung von Infektionen mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2. Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im 
Sinne von § 2 Nr. 1 IfSG, der die übertragbare Corona-Viruserkrankung COVID-19 hervorruft, § 
2 Nr. 3 IfSG.  

Bei mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Personen handelt es sich um Kranke, § 2 Nr. 4 
IfSG, oder Ausscheider, § 2 Nr. 6 IfSG, bei engen Kontaktpersonen um Ansteckungsverdächtige 
im Sinne von § 2 Nr. 7 IfSG. 

Aufgrund der besonderen Gefahr, die von dem Coronavirus SARS-CoV-2 wegen seiner hohen 
Übertragbarkeit und der häufig schweren, teils tödlichen Krankheitsverläufe für die öffentliche 
Gesundheit ausgeht, sind an die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung geringe Anforderungen zu 
stellen. Das vorliegend innerhalb der Einrichtung für Dritte entstehende Übertragungsrisiko auf-
grund der Nähe zu infizierten Personen reicht daher zur Begründung der in dieser Allgemeinver-
fügung getroffenen Anordnungen aus. 

Die Anordnungen nach dieser Allgemeinverfügung ergehen in pflichtgemäßem Ermessen und 
stellen nach Abwägung aller widerstreitenden Interessen geeignete, notwendige und angemes-
sene Ermittlungsmaßnahmen in Bezug auf die örtliche Verbreitung der Corona-Viruserkrankung 
dar. Bei Abwägung der subjektiven Interessen der Betroffenen, insbesondere deren körperlicher 
Unversehrtheit und allgemeiner Handlungsfreiheit, mit den Interessen der Infektionsprävention (§ 
1 Abs. 1 IfSG), überwiegt das öffentliche Interesse an den vorliegend getroffenen Anordnungen. 
Nach wie vor breitet sich der Krankheitserreger SARS-CoV-2 weltweit mit hoher Geschwindigkeit 
aus und führt bei einem beachtlichen Teil der Erkrankten zu schweren Krankheitsverläufen, die 
Klinikaufenthalte und zum Teil sogar Intensivbehandlungen erforderlich machen. Vorliegend ist 
im Besonderen zu berücksichtigen, dass die Bewohner der betroffenen Einrichtung aufgrund vor-
gerückten Alters und etwaiger, damit im Zusammenhang stehender Immunschwächen einer Per-
sonengruppe mit gesteigertem Risiko für schwere Krankheitsverläufe angehören. Eine konse-
quente Eindämmung der Corona-Viruserkrankung ist daher gerade in derartigen Einrichtungen 
besonders wichtig. Aber auch im Allgemeininteresse muss eine unkontrollierte Ausbreitung der 
Corona-Viruserkrankung verhindert werden, um die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Gesund-
heitssystems durch eine Häufung stationäre Behandlungsbedarfe nicht zu überfordern. Moleku-
larbiologische Testungen auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 stellen vergleichs-
weise geringe und kurzeitige Eingriffe in die Rechte der Betroffenen dar und sind daher vor die-
sem Hintergrund hinzunehmen. 

Nach Art. 41 Abs. 4 S. 3 BayVwVfG gilt ein schriftlicher Verwaltungsakt bei öffentlicher Bekannt-
gabe zwei Wochen nach ortsüblicher Bekanntmachung als bekannt gegeben. Die mit der vorlie-
genden Allgemeinverfügung getroffenen Anordnungen sind dringlich. Um eine weitere Verbrei-
tung der Corona-Viruserkrankung in der betroffenen Einrichtung und im sonstigen Umfeld von 
Bewohnern, Teilnehmern und Beschäftigten zu verhindern, wurde von der Möglichkeit Gebrauch 
gemacht, gemäß Art. 41 Abs. 4 S. 4 BayVwVfG ein früheres Bekanntgabedatum zu bestimmen 
(Ziffer 4).  

Hinweise: 

Die Maßnahmen sind gemäß §§ 25 Abs. 2 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG kraft Gesetzes sofort voll-
ziehbar. 
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Weitergehende Regelungen oder sonstige Vorschriften werden von dieser Allgemeinverfügung 
nicht berührt und sind zu beachten. Hierzu zählen insbesondere infektionsschutzrechtliche Allge-
meinverfügungen und Verordnungen des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und 
Pflege in ihrer jeweils aktuellen Fassung. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erho-
ben werden bei dem  

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg in 93047 Regensburg, 
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für 
den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per ein-
facher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektro-
nisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageer-
hebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

Kelheim, 07.02.2022 
Landratsamt 

Welnhofer 
Abteilungsleiter 

Allgemeinverfügung des Landratsamtes Kelheim vom 07.02.2022 
Nr. 33 – 5300 – AllgV/093 

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes 
Allgemeinverfügung über die Testpflicht aufgrund eines Ausbruchsgeschehens in der Ein-
richtung: Haus der Lebenshilfe GmbH, Wohnheim 55, Einrichtung der Lebenshilfe Lands-
hut e.V., Ingolstädter Str. 1 b, 84048 Mainburg, zur Bekämpfung der übertragbaren Corona-
Viruserkrankung COVID-19 

Das Landratsamt Kelheim erlässt auf Grundlage des § 25 Abs. 1, 2, 3 in Verbindung mit § 16 
Abs. 1 S. 2, Abs. 2, 3, 5 und 8 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), § 65 S. 1 der Zuständigkeits-
verordnung (ZustV) und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) in 
der jeweils geltenden Fassung folgende 
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A l l g e m e i n v e r f ü g u n g: 

1. Für alle Bewohner sowie für alle Beschäftigten der Einrichtung: Haus der Lebenshilfe
GmbH, Wohnheim 55, Einrichtung der Lebenshilfe Landshut e.V., Ingolstädter Str. 1 b,
84048 Mainburg, wird eine molekularbiologische Testung auf das Vorliegen einer Infektion
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 angeordnet.

Diese Personen werden zu einer Reihentestung des Gesundheitsamtes Kelheim am
11.02.2022 in der Einrichtung: Haus der Lebenshilfe GmbH, Wohnheim 55, Einrichtung
der Lebenshilfe Landshut e.V., Ingolstädter Str. 1 b, 84048 Mainburg, vorgeladen. Die
Reihentestung wird durch einen Beauftragten des Gesundheitsamtes Kelheim in Abstim-
mung mit der Einrichtungsleitung durchgeführt.

2. Ausgenommen von der Pflicht in Ziffer 1 sind Personen, die innerhalb der zurückliegenden
zehn Tage bereits positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurden und sich
aufgrund dessen in häuslicher Quarantäne befinden.

3. Wenn die von Maßnahmen nach dieser Allgemeinverfügung betroffenen Personen ge-
schäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, ist die Erfüllung der in Ziffer
1 genannten Verpflichtung von demjenigen sicherzustellen, dem die Sorge für die Person
zusteht.

4. Diese Allgemeinverfügung tritt mit Wirkung vom 11.02.2022, 00:00 Uhr, in Kraft und mit
Ablauf des 14.02.2022, 24:00 Uhr, außer Kraft.

5. Diese Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei.

Gründe: 

I. 

Nach Erkenntnissen des Gesundheitsamtes Kelheim wurden mehrere Bewohner und Mitarbeiter 
der Einrichtung: Haus der Lebenshilfe GmbH, Wohnheim 55, Einrichtung der Lebenshilfe 
Landshut e.V., Ingolstädter Str. 1 b, 84048 Mainburg, positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 
getestet, weshalb eine Verlaufstestung nach der Reihentestung vom 06.02.2022 notwendig ist. 
Die entsprechenden Befunde liegen dem Gesundheitsamt Kelheim vor. Die Infizierten sowie de-
ren enge Kontaktpersonen gemäß Definition des Robert-Koch-Instituts befinden sich bereits in 
häuslicher Isolation. Das Landratsamt Kelheim benötigt die Testergebnisse aller in Ziffer 1 ge-
nannten Personen, um Infektionsketten lückenlos nachvollziehen und bei Bedarf geeignete wei-
tere Schutzmaßnahmen ergreifen zu können. Dies betrifft insbesondere die häusliche Isolation 
weiterer Infizierter und Kontaktpersonen. 

II. 

Das Landratsamt Kelheim ist für Anordnungen gemäß § 25 Abs. 1, 2, 3 in Verbindung mit § 16 
Abs. 1 S. 2, Abs. 2, 3, 5 und 8 IfSG, § 65 S. 1 ZustV und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG sachlich und 
örtlich zuständig. 

Die Anordnung ergeht in Form einer Allgemeinverfügung, weil die Regelung eine Mehrzahl von 
Einzelfällen im Personenkreis von Beschäftigten und Bewohnern der Einrichtung: Haus der 
Lebenshilfe GmbH, Wohnheim 55, Einrichtung der Lebenshilfe Landshut e.V., Ingolstädter Str. 1 
b, 84048 Mainburg, betrifft. 
Rechtsgrundlage der in dieser Allgemeinverfügung getroffenen Anordnungen ist § 25 Abs. 1, 2, 
3 in Verbindung mit § 16 Abs. 1 S. 2, Abs. 2, 3, 5 IfSG. 
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Ergibt sich oder ist anzunehmen, dass jemand krank, krankheitsverdächtig, ansteckungsverdäch-
tig oder Ausscheider ist, so stellt das zuständige Gesundheitsamt die erforderlichen Ermittlungen 
an, insbesondere über Art, Ursache, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der Krankheit, § 25 Abs. 
1 IfSG. Nach § 25 Abs. 3 S. 1 IfSG können die in § 25 Abs. 1 IfSG genannten Personen durch 
das zuständige Gesundheitsamt vorgeladen und verpflichtet werden, Untersuchungen und Ent-
nahmen von Untersuchungsmaterial an sich vornehmen zu lassen.  
Soweit hiervon Personen betroffen sind, die geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit be-
schränkt sind, ist die Erfüllung entsprechender Verpflichtungen von demjenigen sicherzustellen, 
dem die Sorge für die Person zusteht, § 25 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 16 Abs. 5 IfSG. 

Regelungsgehalt der Allgemeinverfügung sind Maßnahmen zur Ermittlung von Infektionen mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2. Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im 
Sinne von § 2 Nr. 1 IfSG, der die übertragbare Corona-Viruserkrankung COVID-19 hervorruft, § 
2 Nr. 3 IfSG.  

Bei mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Personen handelt es sich um Kranke, § 2 Nr. 4 
IfSG, oder Ausscheider, § 2 Nr. 6 IfSG, bei engen Kontaktpersonen um Ansteckungsverdächtige 
im Sinne von § 2 Nr. 7 IfSG. 

Aufgrund der besonderen Gefahr, die von dem Coronavirus SARS-CoV-2 wegen seiner hohen 
Übertragbarkeit und der häufig schweren, teils tödlichen Krankheitsverläufe für die öffentliche 
Gesundheit ausgeht, sind an die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung geringe Anforderungen zu 
stellen. Das vorliegend innerhalb der Einrichtung für Dritte entstehende Übertragungsrisiko auf-
grund der Nähe zu infizierten Personen reicht daher zur Begründung der in dieser Allgemeinver-
fügung getroffenen Anordnungen aus. 

Die Anordnungen nach dieser Allgemeinverfügung ergehen in pflichtgemäßem Ermessen und 
stellen nach Abwägung aller widerstreitenden Interessen geeignete, notwendige und angemes-
sene Ermittlungsmaßnahmen in Bezug auf die örtliche Verbreitung der Corona-Viruserkrankung 
dar. Bei Abwägung der subjektiven Interessen der Betroffenen, insbesondere deren körperlicher 
Unversehrtheit und allgemeiner Handlungsfreiheit, mit den Interessen der Infektionsprävention (§ 
1 Abs. 1 IfSG), überwiegt das öffentliche Interesse an den vorliegend getroffenen Anordnungen. 
Nach wie vor breitet sich der Krankheitserreger SARS-CoV-2 weltweit mit hoher Geschwindigkeit 
aus und führt bei einem beachtlichen Teil der Erkrankten zu schweren Krankheitsverläufen, die 
Klinikaufenthalte und zum Teil sogar Intensivbehandlungen erforderlich machen. Vorliegend ist 
im Besonderen zu berücksichtigen, dass die Bewohner der betroffenen Einrichtung aufgrund vor-
gerückten Alters und etwaiger, damit im Zusammenhang stehender Immunschwächen einer Per-
sonengruppe mit gesteigertem Risiko für schwere Krankheitsverläufe angehören. Eine konse-
quente Eindämmung der Corona-Viruserkrankung ist daher gerade in derartigen Einrichtungen 
besonders wichtig. Aber auch im Allgemeininteresse muss eine unkontrollierte Ausbreitung der 
Corona-Viruserkrankung verhindert werden, um die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Gesund-
heitssystems durch eine Häufung stationäre Behandlungsbedarfe nicht zu überfordern. Moleku-
larbiologische Testungen auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 stellen vergleichs-
weise geringe und kurzeitige Eingriffe in die Rechte der Betroffenen dar und sind daher vor die-
sem Hintergrund hinzunehmen. 

Nach Art. 41 Abs. 4 S. 3 BayVwVfG gilt ein schriftlicher Verwaltungsakt bei öffentlicher Bekannt-
gabe zwei Wochen nach ortsüblicher Bekanntmachung als bekannt gegeben. Die mit der vorlie-
genden Allgemeinverfügung getroffenen Anordnungen sind dringlich. Um eine weitere Verbrei-
tung der Corona-Viruserkrankung in der betroffenen Einrichtung und im sonstigen Umfeld von 
Bewohnern, Teilnehmern und Beschäftigten zu verhindern, wurde von der Möglichkeit Gebrauch 
gemacht, gemäß Art. 41 Abs. 4 S. 4 BayVwVfG ein früheres Bekanntgabedatum zu bestimmen 
(Ziffer 4).  
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Hinweise: 

Die Maßnahmen sind gemäß §§ 25 Abs. 2 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG kraft Gesetzes sofort voll-
ziehbar. 

Weitergehende Regelungen oder sonstige Vorschriften werden von dieser Allgemeinverfügung 
nicht berührt und sind zu beachten. Hierzu zählen insbesondere infektionsschutzrechtliche Allge-
meinverfügungen und Verordnungen des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und 
Pflege in ihrer jeweils aktuellen Fassung. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erho-
ben werden bei dem  

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg in 93047 Regensburg, 
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für 
den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per ein-
facher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektro-
nisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageer-
hebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

Kelheim, 07.02.2022 
Landratsamt 

Welnhofer 
Abteilungsleiter 
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Sonstige Bekanntmachungen 

Haushaltssatzung des Zweckverband Häfen im Landkreis Kelheim für das 
Haushaltsjahr 2022 

Aufgrund Art. 26 Abs. 1, 40 ff KommZG i.d.F. der Bek. vom 20. Juni 1994 (GVBI. S. 
555) und Art. 61 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Bay- ern i.d.F. der Bek. 
vom 22. August 1998 (BayRS 2020 - 1 - 1 - 1) erlässt der Zweckverband folgende 
Haushaltssatzung: 

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 schließt ab 

im Erfolgsplan in den Einnahmen mit  2.725.000 Euro, 

in den Ausgaben mit 2.279.000 Euro und 

im Vermögensplan mit  926.000 Euro. 

§ 2

Kredite werden nicht festgesetzt. 

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. 

§ 4

Es werden keine Umlagen zur Deckung des Finanzbedarfs erhoben. 

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Aus- gaben im Ver-
mögensplan wird auf 250.000,-- Euro festgesetzt. 

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2022 in Kraft. 

Die Haushaltssatzung samt Haushaltsplan liegen während des ganzen Jahres bei der 
Geschäftsstelle des Zweckverbandes zu den allgemeinen Öffnungszeiten zur Einsicht-
nahme auf. 

Kelheim, 31. Jan. 2022 
Zweckverband Häfen im Landkreis Kelheim 

Martin Neumeyer 
Landrat 
Verbandsvorsitzender 


	Haushaltssatzung des Zweckverband Häfen im Landkreis Kelheim für das Haushaltsjahr 2022

